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.... Sind Sie der Markus oder der Walter Vogts?

.... Dann muss ich Ihnen sagen, dass die damals in die Öffentlichkeit 
getragene Frage, ob Krankenkassen absichtlich zu hohe Beiträge 
verlangen, erheblichen Wirbel gebracht hat. Ärgerlich war zudem 
später  die Presseschelte Ihres Sohnes, als das Bundessozialgericht 
zu den französischen Zusatzrenten geurteilt hatte. Noch bevor 
Mitarbeiter unserer Servicepoints die offizielle Auslegung kannten, 
wußten einzelne hektische Mitglieder bereits mehr über Verjährung 
und Verzinsung als uns lieb sein konnte ....

.... Solchen Wirbel wollen wir wegen der Schweizer Renten aus der 
zweiten Säule nicht nochmal riskieren. Drum beachten wir die 
Entscheidung des BSG vom 30.11.2016 - B12KR3/15R ....

.... Ja, Sie haben richtig gehört - halber Beitragssatz, und wenn's so 
ist, dann natürlich auch für zurückliegende Abschnitte ....

.... Im Rundschreiben unseres Verbandes vom 10.12.2014 steht 
bereits, dass für ausländische Renten der halbe Beitragssatz 
erhoben wird. Jetzt hat das Bundessozialgericht bestätigt, dass 
Renten aus schweizerischen Pensionskassen / Zweite Säule 
"vergleichbare Renten aus dem Ausland"  sind - ja, und drum 
verfahren wir ab sofort danach ....

....Selbstverständlich gleichermaßen für alle unsere Mitglieder, ohne 
Unterschied ob freiwillig oder pflichtversichert ....

.... und richten Sie Ihrem Sohn aus, dazu brauche er nicht wieder 
eine Pressemeldung zu machen - seine Mitteilung zu den 70-
jährigen ist Werbung für die AOK, nicht für unsere Kasse ....



Das BSG-Urteil hat einen Umfang von 13 Seiten und ist 
selbstverständlich für jeden zugänglich. 
Die GKV-Grundsätze aus 2014 ebenfalls anbei. 
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Orientierungssatz

Parallelentscheidung zu dem Urteil des BSG vom 30.11.2016 - B 12 KR 22/15 R, das vollständig

dokumentiert ist.

Fundstellen

RegNr 32428 (BSG-Intern)

Verfahrensgang

vorgehend SG Freiburg (Breisgau), 30. Oktober 2014, Az: S 11 KR 5159/13, Urteil

vorgehend Landessozialgericht Baden-Württemberg 4. Senat, 27. Februar 2015, Az: L 4 KR 4805/14, Ur-

teil

Diese Entscheidung zitiert

 Rechtsprechung

Parallelentscheidung BSG, 30. November 2016, Az: B 12 KR 22/15 R

Tenor

Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des Landessozialgerichts Baden-Württemberg vom

27. Februar 2015 wird zurückgewiesen.

Die Beklagte hat dem Kläger auch die außergerichtlichen Kosten des Revisionsverfahrens zu er-

statten.

Tatbestand

1 Die Beteiligten streiten darüber, ob bzw inwieweit an den Kläger monatlich gezahlte Geldleis-

tungen einer in der Schweiz ansässigen Pensionskasse der Beitragspflicht in der gesetzlichen

Krankenversicherung (GKV) unterliegen.

2 Der 1949 geborene Kläger war bis 14.12.2010 freiwillig versichertes Mitglied der beklagten

Krankenkasse; seit 15.12.2010 ist er als Rentner ihr pflichtversichertes Mitglied. Der Kläger er-

hält seit 1.12.2010 eine Rente der (deutschen) gesetzlichen Rentenversicherung (GRV). Bereits

seit 1.7.2009 bezieht er zudem Leistungen der Pensionskasse des in der Schweiz niedergelas-

senen Unternehmens N. (im Folgenden: N.) in Form einer Altersrente, einer Alters-Zusatzren-

te, einer Überbrückungsrente und - bis 31.5.2010 - auch einer Alters-Kinderrente. Diese von

der N. gezahlten Leistungen beruhen nach den Feststellungen des LSG auf den Regelungen des

schweizerischen Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvor-

sorge vom 25.6.1982 (BVG-CH; sog Zweite Säule der schweizerischen Altersversorgung). Seit

1.6.2011 bezieht der Kläger darüber hinaus von der Eidgenössischen Invalidenversicherung eine

Invalidenrente.


